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Prax

Im Rahmen von Nachlasspflegschaften werden Nach-

lasspfleger in der Regel mit dem Wirkungskleis der

Sicherung und Verwaltung des Nachlasses besteiit.

Finden sich Immobilien im Nachlass, stellt sich die

Flage, wann die Notwendigkeit einer Begutachtung

des Objekts zur Erstellung eines Verkehrswertgut-
achtens besteht.

einer Sache durch Gutachten zu ermitteln. Insbeson-

dere für die Erstellung des Nachlassvet'zeichnisses

ist es nicht erforderlich, dass die vom Nachlasspfle-

ger yorgefundenen Welte von externen Sachverstän-

digen begutachtet werden. Es ist deswegen üblich,

dass gerade bei Immobilien ocler sonstigen Sachwer-

ten (2.B. Schmuck) lediglich eine Beschreibung der

volgefundenen Sache und dem folgend eine durch

den Nachlasspfleger vorgenommene grobe Sach-

werteinschätzung für' Kostenzwecke des Nachiass-

gelichts erfolgt. Zur Not müssen Sachwerte lediglich
mit einem ,,Erinnerungswert" von z.B. 1. € im Ver-Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, den Wet't

hefto1l22 1

BEIRAT

Dipl.-Verww. (FH) Bernd Clasen lAss. iur. Michael Doddek

RA & FAErbR, FASteuerR Dr. Thomas Gteumes I RA & FAETbR Ralf Hamberger

Dipl.-Rpft. (FH)Thomas Lauk I Dipl. Rpft. (FH) Sylvia Mednansky I SV Peter Mues

Prax

heft 01

BDN
Bund Deutscher Nachlasspfleger NL

2022

Nachlasspflegschaft

Nach lassverwa ltu ng

Testamentsvo I lstrecku ng

Nachlassmanagement

SCHRIFTLEITUNG

RA& FAETbR Dr. Falk Schutz

Peter Mues, Emsdetten

Sachverständiger I Nachtasspf{eger I TestamentsvollstreckerAGT

VERKEHRSWERTGUTACHTN

(NACH $ 194 BAUGB) lM RAHMEN

VON NACHTASSPFTEGSCHAFTTN

, :
1
;t
t#
*
,P

;a

A
ü

Dipl.'Rpfl. (FH) Thomas Lauk Peter l\4ues

Dipt.-Rpfl. (FH) Thomas Lauk, Untergruppenbach

Berufsnachlasspf teger I Testamentsvollstrecker



PRAXIS-
AUTSAIZ Verkehrswertgutachten (nach 5 194 BauGB) im Rahmen von Nachlasspflegschaften - Dipl.-Rpfl. (FH) Thomas Lauk, Peter Mues Verkehrswertgutachten (nach 5 194 BauGB) im Rahmen von Nachlasspftegschaften - Dipt.-Rpfl. (FH) Thomas Lauk, Peter Mues

PRAXIS-
u{tsstt{

zeichnis aufgenommen werden.r Auch die Aufnahme
als ,,Konvolut" ist möglich.

Dennoch können sich zumindest indirekt Gründe er-

geben, die dafürsprechen, den Wert und den Zustand
einer Immobilie durch Gutachten bestimmen zu las-

sen. Und dies ggf. in beinahejedem Fall.

durch Abgleich mit dem tatsächlich ermittelten Ver-

kehrswert der Immobilie prüfen und wird der Be-

scheid bestandskräftig, haben die Erben später

keine Möglichkeit zur Abänderung des Grundlagen-
bescheides. Stellt sich also z.B. heraus, dass die Im-
mobilie aktuell und entgegen dem steuerlichen Wert
von 300.000 € nur für 200.000 € verkauft werden

kann, hätten die Erben aus 100.000 € zu viel Erb-

schaftsteuer zu entrichten, was zu einem erhebli-
chen Haftungsanspruch gegen den Nachlasspfleger
führen kann.

Beabsichtigt der Nachlasspfleger den Verkauf einer
Immobilie, hat spätestens im nachlassgerichtlichen
Genehmigungsverfahren gegenüber dem Nachlass-

gericht eine Darlegung der vollentgeltlichen Ver-

äußerung bzw. der Angemessenheit des elzielten
Verkaufserlöses zu erfolgen. Bei der Entscheidung
über die Erteilung einer nachlassgerichtlichen Ge-

nehmigung nach $$ 1960 Abs. 2,L915 Abs. 1, 1821 Nr.

1 BGB, handelt es sich um eine Ermessensentschei-

dung. Maßgebliches Kriterium ist dabei das Interesse
der Erben zum Zeitpunkt der Entscheidung. Welche

Maßnahmen insoweit zweckmäßig sind, entscheidet

der Nachlasspfleger zunächst nach pflichtgemäßem

Ermessen selbstständig (auch eine Zustimmung des

zuständigen Nachlass-Rechtspflegers schützt den

Nachlasspfleger nicht vor einer möglichen Haftung).
Das Nachlassgericht hat im Anschluss von Amts we-

gen bei der begehrten Genehmigung des Rechtsge-

schäfts zu prüfen, ob dies im Sinne der Erben ist.

de, um bei der erforderlichen Gesamtabwägung zu
dem Ergebnis zu gelangen, dass das Rechtsgeschäft
trotz des mit ihm verbundenen Verlustes von Grund-
vermögen im Interesse der Betroffenen liegt.a Dazu
gehört regelmäßig die Prüfung des Gerichts, ob der
Verkaufserlös dem tatsächlichen Wert der Immobilie
entspricht. Kann sich das Gericht auch durch andere
(eigene) Unterlagen oder Nachforschungsergebnisse
von der Genehmigungsfähigkeit überzeugen, ist dies
ausreichend. Beispielsweise seien hier Auszüge aus

Online-Immobilienportalen odel aber Marktwert-
einschätzungen von Banken etc. zu erwähnen. Die
Vorlage eines Gutachtens durch einen öffentlich be-

stellten und vereidigten Gutachter ist deswegen nicht
vorgeschrieben. Allerdings dürfen bei streitigen
Steuerverfahren laut BFH von den Finanzämtern in
der Regel nur Gutachten von öffentlich bestellten und
vereidigten Gutachtern zum Nachweis des niederen
gemeinen Wertes akzeptiert werden.5

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass es

einem Nachlasspfl eger grundsätzlich anzuraten sein
dürfte, bei Nachlässen mit Immobilien diese geson-

dert durch einen Gutachter bewelten zu lassen und
so einen Nachweis über den Bestand und den Wert
des von ihm übernommenen Immobilienbesitzes zu
haben. Dem Nachlasspfleger obliegt die Auswahl des

Sachverständigen. Dieser muss nicht öffentlich be-
stellt und vereidigt sein.6

Die damit verbundenen Bewertungskosten hat der
Nachlass als ,,Kosten der Nachlassregelung" 

^1 
tra-

gen. Diese Ausgaben (zum Nachweis des niederen
gemeinen Wertes und wenn das Gutachten zur Ver-

äußerung der Immobilie durch den Nachlasspfleger
erforderlich ist) werden in der Regel von den Erb-
schaftsteuerstellen als steuermindernd bei der Ver-

anlagung der Erbschaftsteuer anerkannt.T

Es ist durch den Nachlasspfleger im jeweiligen Ein-
zelfall zu prüfen, ob es tatsächlich notwendig ist, die
mit einer Begutachtung verbundenen Kosten zu ver-
anlassen. Und auch bei Steuerbescheiden, die einen
überprüfenswerten Verkehrswert enthalten, sollte
fristgerecht Einspruch eingelegt werden, so dass

zumindest im Nachhinein ein Gutachten eingeholt
werden kann. Je nach Konstellation kann sich in ei-
ner Pflegschaft die Verpflichtung zur Begutachtung
ergeben, wohingegen in einem anderen Verfahren
ggfs. davon Abstand zu nehmen ist.

4 BGH FGPrax 2017,30.
5 BFH, Urt. v.5.1.2.2019 - II R 9/18, zEv 2O2O,506.

6 Schulz/Mues, Handbuch Nachlasspflegschaft, S 3 Rn.341 (m.w.N.).

7 BFH, Urt v. 19.6.2013 -lIR20/12, BSTBI II 2013, 738 =ZErB2O2O.438.

Sind keine ausleichenden finanziellen Mittel für die
Einholung eines Gutachtens vorhanden und wird
dennoch eine Marktwertermittlung (2.8. zur Vorlage
beim Gericht für das Genehmigungsverfahren) be-
nötigt, muss der Nachlasspfleger nach Möglichkeiten
suchen, ob die Kosten evtl. von einem Dritten über-
nommen werden. Beispielsweise kann der grund-
pfandrechtlich gesicherte Gläubiger oder aber einer
der Miteigentümer angefragt werden, ob er (was auch
in seinem Interesse liegen dürfte) die Kosten für die
Begutachtung übernimmt, um so eine zügige Ver-
wertung des Objekts zu ermöglichen. Auch kann ggf.
mit dem Gutachter abgestimmt werden, dass er seine
Kosten erst nach der Zahlung des Kaufpreises erhält
und solange die Forderung stundet.
Dass der Nachlasspfleger (aufsein Risiko) die Kosten
des Gutachters für den Nachlass auslegt und diese
später dem von ihm verwalteten Nachlass nach $$

1915, 1835 BGB wieder entnimmt, sobald ausreichen-
de Liquidität gegeben ist, stellt eine weitere Variante
dar. In manchen Fällen sind die Gerichtd auch be-
reit, nur auf der Basis einer Marktwerteinschätzung
durch Banken oder Makler den Verkauf zu genehmi-
gen, wenn zugleich dargelegt wurde, dass der Ver-
kauf nach öffentlicher Vermarktung an den tatsäch-
lichen Höchstbietenden erfolgt ist.

Der Nachlasspfleger ist gegenüber den Erben zum

Erhalt des Nachlasses und dessen ordentlicher Ver-

waltung verpflichtet.2 Zu diesem Zweck ist es sinn-
voll (und eigentlich auch erforderlich), wenn schon

bei der Erstbesichtigung von Immobilien, z.B. durch

das Anfertigen von Fotos, der Zustand dokumentiert
wird. Ob der Nachlasspfleger dabei dann jedoch in
der Lage ist, den Zustand, in dem sich die Immobi-
lie befindet, so festzuhalten, dass es hinterher kei-

ne Diskussionen mit den ermittelten Erben gibt, ist
fraglich. Denn dazu müsste der Nachlasspfleger das

Wissen besitzen, Mängel und Schäden zu erken-

nen und sie entsprechend zu berücksichtigen. Da-

mit einhergehend handelt sich der Nachlasspfleger
u. U. Schwierigkeiten ein, die ein erhöhtes Haftungs-
potential nach sich ziehen können.

Insbesondere weil die in Nachlasspfl egschaftsverfah-
ren verwalteten Immobilien überwiegend in einem
schlechten Erhaltungszustand sind (d.h. z.B. größe-

ren Unterhaltungsstau haben), können sich zwischen
der vom Finanzamt vorgenommenen Bewertung (die

in der Regel auf durchschnittlichen Wertannahmen
basiert), größere Differenzen zwischen dem steuer-

Iichen und dem tatsächlichen Verkehrswert ergeben.

Die Bewertungsstellen der Finanzämter bewerten
nach dem BewG. Hielbei ergibt sich die Schwierig-
keit, dass besondere objektspezifische Grundstücks-
merkmale (boG's, d.h. z.B. größere Baumängel und
-schäden) nicht hinreichend Berücksichtigung fin-
den. Im Ergebnis fällt der Marktwert dann mögli-

cherweise zu hoch aus.

Ganz entscheidend ist jedoch die Frage des Wertes

einer Immobilie zumindest dann, wenn das Finanz-
amt am Lageort der Immobilie einen Steuerbescheid

für die einheitliche und gesonderte Bewertung des

Immobilienwertes für Zwecke der Erbschaftsteuer er-

Iässt. Mit diesem eigenständig und unabhängig von
der Erbschaftsteuerveranlagung bestandskräftig
werdenden Steuerbescheid legt das Finanzamt den

Wert der Immobilie für das Erbschaftsteuerverfah-
ren fest. Liegt dem Nachlasspfleger zum Zeitpunkt
des Erhalts des Steuerbescheides kein Verkehrswert-
gutachten für die Immobilie vor, hat er kaum Mög-

Iichkeiten zu prüfen, ob der Steuerbescheid tatsäch-

lich einen angemessenen Verkehrswert des Objekts

ausweist oder er aber einen sogenannten ,,niederen
gemeinen Wert" gegenüber dem Finanzamt nacllwei-
sen kann.3 In der Einspruchsfrist ist es quasi unmög-
lich, durch einen Sachverständigen den Verkehrs-
wert feststellen zu lassen.

Kann der Nachlasspfleger den Steuerbescheid nicht
Da der Erhalt des Nachlasses im Vordergrund steht,

bedarf es in der Regel besonderer sachlicher Grün-

1 Schulz/Hamberger, Handbuch Nachlasspflegschaft, S 5 Rn 24.

2 Ygl. OLG München, Beschluss vom 7. 1..201.0 - 31 Wx 154109, NJW-RR 201'0, 1'593.

3 Vgl. Drosdzol, Der Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts nach $ 198 BewG durch Sachverständigengutachten, ZEV
2019.521..

Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes gem

$ 194 BauGB können erstellt werden:

a) in der,,herkömmlichen" Form mit einer Blattzahl
von regelmäßig 40-60 Seiten (umgangssprach-

lich auch als das ,,gerichtsfeste Gutachten" be-
kannt) und

b) als sog. Kurzgutachten (ca. 10 Seiten), was als
Auszug aus einem vollwertigen Verkehrswert-
gutachten velstanden werden kann. Ein Kurz-
gutachten sollte jedoch die Eigenschaft besit-

zen, dass daraus jederzeit ein ,,gerichtsfestes"
Verkehrswertgutachten nach 5194 BauGB er-

stellt werden kann, ohne dass mit weitergehen-
der Recherche der ermittelte Verkehrswert korri-
giert werden muss.

Folgerichtig sind für beide ,,Gutachtenarten" diesel-
ben Unterlagen und Informationen zu beschaffen
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als auch sämtliche Überlegungen anzustellen, die
für die Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwertes)

erforderlich sind. Der Sachverständige erspart sich

bei einem Kurzgutachten ausschließlich Zeit für
Schleibarbeit und evtl. Foto- und Skizzenbearbei-
tung sowie Formatierungsarbeiten.

Was jedoch bedeutet der,Verkehrswert"?
Die gesetzliche Regelung beflndet sich im S 194

BauGB, wonach {ie Deflnition für den ,Verkehrswert"
lautet:

,,Der Verkeht'swert (Marktwert) wit'd durch den Preis

bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Er-

mittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsäch-

Iichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit

und der Lage des Glundsfücks oder des sonstigen
Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu er-

zielen wäre."

r wild durch den Preis bestimmt ..., d.h., der Sach-

verständige muss einen konkreten Preis ermitteln
(die Angabe einer Pleisspanne oder eines Preis-

korridors ist nicht zulässig)

r der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ... d.h. als

Wettbewerbspreis auf einem freien Markt

r nach den rechtlichen Gegebenheiten ..., und zwar
sowohl privatrechtliche (wie z.B. Dienstbarkeiten
wie z.B. ein Wohuecht, Mietverträge etc.) als auch

öffentlich-rechtliche Gegebenheiten (wie z.B. zu

beachtende Bebauungspläne, Denkmalschutz,
Baulasten etc.)

r nach den tatsächlichen Eigenschaften ...(2. B.

Grundstücksgröße, Zuschnitt, Baugrund etc.)

r näch der sonstigen Beschaffenheit, d.h. nach Bau-
qualität, Ausstattungsstandard, Unterhaltungs-
standard, Grundriss, Nutzungsmöglichkeiten

r näch der Lage des Grundstücks...im Hinblick auf
beispielsweise Verkehrsanbindung, Infrastruktur,
Standortimage oder Lärmbelästigung (Autobahn,

Flughafen, Windräder etc.)

r oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung...z.B. Grundstückszubehör, Iandwirtschaftli-
che Geräte, Sportgeräte eines Fitnesscenters

r ohne Rücksicht auf ungewöhnliche [Verhältnisse]
oder' [ohne Rücksicht auf] persönliche Verhältnisse

zu erzielen wäre. Für den Sachverständigen hat

das zur Folge, dass persönliche Präferenzen (2.8.

familiäre Bindungen der Auftraggeber) komplett
unberücksichtigt bleiben müssen. Auch sachliche
Präferenzen dür'fen keine Rolle spielen. Damit ist
das außergewöhnliche Interesse eines Vertrags-
partners gemeint (2.8. Bewertung aufgrund ge-

plantem Notverkauf in finanzieller Schieflage) oder

wirtschaftliche Interessen (2.8. Kauf des Nachbar-
grundstücks zur Grundstückserweiterung).

In allen Verkehrswertermittlungen (sei es in Kurz-
oder Langform) müssen der Tag der Begutachtung
vor Ort UND der Bewertungsstichtag (möglicherwei-

se auch der Qualitätsstichtag) enthalten sein.

Um einen für die betreffende Immobilie möglichst
genauen Schätzwert (denn nichts anderes ist letzt-
endlich der Verkehrswert) zu erhalten, stehen dem

Sachverständigen drei unterschiedliche Verfahren
zur Wertermittlung zur Verfügung:

r Das Sachwertverfahren wird üblicherweise bei
selbst genutzten Objekten angewandt (2.B. das

freistehende Einfamilienhaus).

r Das Ertragswertverfahren wird vorrangig bei Ren-

diteobjekten angewandt. Hierbei sind Reinerträge
der Immobilie, Zinseinflüsse und Restnutzungs-
dauer der Immobilie wesentliche Stellschrauben
fü r die Marktwertbestimmung.

r Das Vergleichswertverfahren basiert auf tatsächlich
gezahlten Kaufpreisen. Die Daten hielzu liefern die

Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse.

Wichtig ist, dass eine ausreichende Anzahl an Ver-

gleichskaufpreisen vorliegt. Vorsicht ist insofern
geboten, als die Merkmale des Bewertungsobjekts
auch mit den Merkmalen der Vergleichs-lmmo-
bilien aus der Kaufpreissammlung tatsächlich
vergleichbar sein müssen (2.B. Lage, Ausstattung,
Wohnfläche ...) bzw entsprechende Umrechnungs-
koeffizienten der Gutachterausschüsse im Grund-
stücksmarktbericht ausgewiesen sind.

Die Verfahrenswahl ist im Rahmen des Gutachtens

durch den Sachverständigen zu begründen. Eben-

falls ist der Umfang der Besichtigung (ob nur außen

oder außen/ innen bzw. vollumfänglich eine Bege-

hung erfolgen konnte) im Gutachten zu vermerken.
Der Sachverständige hat zudem die Modellkonformi-
tät (AGVGA, Sprengnetter etc.) zu benennen und zu

wahren. Das Datum der Fertigstellung und die eigen-
händige Unterschrift des Verfassers gehören unab-
dingbar zu jedem (Verkehrswert-)Gutachten.

Seit dem 01.01,.2022 gilt die neue Immobilienwertermitt-
Iungsverordnung 2021 (lmmoWertV). In ihr sind die
gesetzlichen Grundlagen zur Ermittlung von Velkehrs-

werten nun anwenderfreundlich gesammelt verankert
(bisher gab es sechs einzelne Richtlinien und Verord-

nungen, die für die Wertermittlung Berücksichtigung
finden mussten). Bei aller Anwenderfreundlichkeit be-

steht aber derzeit noch das Problem, dass die Gutachter-

ausschüsse für eine sachgerechte Anwendung die dafür
notwendigen Umrechnungskoeffizienten aufgrund z.T.

massiver Anderungen, wie z. B. neue Gesamtnutzungs-

dauern, noch nicht in ihren Grundstücksmarktberich-

ten bekanntgegeben haben (können). Für eine Über-
gangszeit werden daher die bisherigen Vorschriften
(lmmoWertV 2010) Anwendung finden.

Bis zum 17. August 2009 unterlagen Bewertungs-
sachverständige, die einen Privatauftrag bearbeitet
haben, der Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) S 34. Die Vergütung war im Teil
IV ,,Gutachten und Wertermittlungen" geregelt. Für
Wertelmittlungen legte S 34 i. V. m. der Honorar-
tafel die Mindest- und Höchstsätze fest. Grundlage
für die Berechnung des Honorars war der Wert der
Grundstücke, Gebäude u.a. Bauwerke oder Rechte am

Grundstück (wie z.B. das Erbbaurecht, Wohnrecht,
Nießbrauch etc.).

Seit Inkrafttreten der überarbeiteten HOAI (18. Au-
gust 2009) sind Sachverständige im privatgutachter-

lichen Bereich für die Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken an keine gesetzliche Ge-

bührenordnung mehr gebunden. Grund dafür ist,
dass die Honorierung von Wertermittlungen und
Gutachten in der neuen HOAI nicht mehr geregelt ist.

Die Honorartafel a. F. kann jedoch weiterhin zugrun-
de gelegt werden, es sollte allerdings eine Indexie-
rung nach z. B. dem aktuellen Velbraucherpreisindex
des stat. Bundesamtes erfolgen. Eine Berücksich-
tigung in der nachfolgenden Tabellenaufstellung
erfolgt nicht, da die Anwendung in der Praxis eher

untergeordnet bzw. im Einzelfall erfolgt. Ersatzweise

können jedoch die nachfolgend aufgeführten Richt-

linien und Verordnungen herangezogen werden.

1. Die aktuelle Honorarrichtlinie (Stand 2022) des

BVS (Bundesverband öffentlich bestellter und ver-
eidigter sowie qualifizierter Sachverständige e. V.)8.

2. Die unverbindlichen BDVI (Bund der öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure e. V.) -Hono-

rierungsempfehlungen für Immobilienwertermitt-
lungene Stand 2018, Hier wäre eine Arlpassung
nach dem Verbraucherpreisindex des stat. Bundes-

a mtes vorzunehmen 12.2018 =10 4,2 ; 0 5.2022 =1I7,3
(dies entspricht einem Zuschlag von ca. 12,5 o/o

Stand Mai 2022).

3. Die Kostenordnungen für das amtliche Vermes-

sungswesen und die amtliche Glundstückswerter-
mittlung z. B. NRWI0 oder Bayernll (Spalte 3 und 4
der nachfolgenden Tabelle).

Eine Verpflichtung zur Anwendung eines der nach-

folgenden Modelle besteht für Privatgutachter nicht.
Sie sollen lediglich einen groben Überblick über die
Grundhonorare verschiedener Verbände bzw. Gut-

achterausschüsse widerspiegeln.

8

9

https://wwwbvs-ev.de/fileupload/fileRepository/624e0188e3f9c-BVS-Honorarrichtlinie-Fassu ng-2022.pdf
https://www.bdvi.delapplication/files/5315/6681/921.2/BDVI-Honoriet'ungsempfehlung-fur-
Wertermittlungsgutachten_2018.pdf
https://vermessung-epp.de/images/down/Kosten_amtliche_Velmessung.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGutAV-15

1-. Nrll-

Wert (€)des
Bewertungsobjekts

BVS BDVI Kostenordnung
NRW

9-e"v""9eY

Fassung

2022
Stand 2018 angepasst anMai2022 Dez2OI9 Fassung

05.04.2005
Normalstufe Schwierigkeitsstufe

200.000 1.900 1.800 2.588 0,2Yov. Wert zzgl

1.250

2.450
450.000 2.500 2.2s0 3.600 2.800

1.000.000 3.160 3.1s0 4.725 0,2%v.WerI
zzgl. 1.800

1.s00.000 3.750 3.773 s.625 0,!Yov. Wert zzgl

2.2sO
0,1% v. Wert
22e1.2.800
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Verkehrswertgutachten (nach 5 194 BauGB) im Rahmen von Nachlasspflegschaften - Dipl.-Rpfl. (FH) Thomas Lauk, Peter Mues

Es ist darauf hinzuweisen, dass die jeweiligen Be-

sonderheiten des Bewertungsauftrages in der Tabel-

le nicht wiedergegeben werden können, d.h., es gibt
unter Umständen Zuschläge für erschwerte Bedin-
gungen und/oder besondere Leistungen. Wie jeweils

mit den Nebenkosten des Sachverständigen (Ausla-

gen für Beschaffung von Unterlagen, Fahrten und
Fahrzeiten) umzugehen ist, kann den jeweiligen in
den Fußnoten aufgelisteten Links zu den jeweiligen

Seiten entnommen werden. Im Bereich der gericht-

lichen Gutachtenerstellung greifen die Stundensätze

des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes
(jVEG). Hier erhält ein Sachverständiger für die Im-
mobilienbewertung gem. Anlage 1 (zu $ 9 Absatz 1

Satz 1) einen Stundensatz von 115,-€ 1. Die geltende
gesetzliche Umsatzsteuer ist den jeweiligen Beträ-

gen hinzuzurechnen.

Es sei an dieser Stelle der Hinweis gestattet, dass es

einen elementaren Unterschied macht, ob z. B. ein frei-
stehendes Einfamilienwohnhaus (Wohnfläche 150 m2,

700 m2 Grundstück, Baujahr 1995) im niedersächsi-

schen TWist (Wert 350.000 €) oder im bayerischen
Starnberg (Wert: 2.500.000 €) gelegen ist. Die Arbeit
des Sachverständigen ist nahezu identisch, das Hono-

rar in Bayern ungefähr das Doppelte! Es wäre ein Re-

gelwerk sinnvoll, das derartig hohe Differenzen (die

im Wesentlichen im Bodenwert zu begründen sind)

zumindest größtenteils ausschließt.

Auch wenn es keine Verpflichtung gibt, die vom

Nachlasspfleger verwalteten Immobilien begutach-
ten zu lassen, sollte dieser schon aus eigenem Schutz

und auch im Interesse der von ihm vertretenen Erben

darauf hinwirken, den ,,Ist-Zustand" der übernomme-
nen Immobilie, z.B. im Rahmen einer Fotodokumen-
tation, festzuhalten.

1 BGBI. r2020,3241,-3244

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in der

Regel nicht von Nachteil sein wird, ein Verkehrswert-
gutachten in den Pflegschaftsakten zu haben. Aller-
dings kann es erforderlich sein, zu mehreren Be-

wertungsstichtagen eine Bewertung einzuholen, da

die Erbschaftssteuerstelle eine Verkehrswertermitt-
Iung zum Todestag zur Steuerberechnung benötigt,
während ein anstehender Verkauf einen aktuellen
Verkehrswert zum Verkaufszeitpunkt erforderlich
macht.

Gerade wenn es sich um ehel problembehaftete Im-
mobilien (2. B. Wasserschaden, Schimmelbefall, Ein-
sturzgefahr, starker Investitionsstau usw.) handelt,
ist es sinnvoll, anhand der Bewertung der Immobi-
lie eine Dokumentation von einem Fachmann über
den vorgefundenen Zustand zu bekommen. Daran
anknüpfend kann die Bewertung als Grundlage für
alle weiteren Entscheidungen zur Verwaltung bzw.

hinsichtlich der Abwicklung des Nachlasses dienen.

Hier erhält der Nachlasspfleger häufigt2us6 umfas-
sende Argumentationsgrundlagen gegenüber dem

Nachlassgericht, wenn z.B. in einem vermögenden
Nachlass die Immobilie aufgrund drohender Zu-

standsvelschlechterung veräußert werden soll. Nur
so kann unter Umständen auch finanzieller Schaden

vom Nachlass abgewendet werden.

Dass die Begutachtung dabei von einem Immobilien-
gutachter mit Sachverstand vorzunehmen ist (und im
Bedarfsfall z.B. auch ein Schadenssachverständiger
beizuziehen wäre) ergibt sich von selbst. ,,Marktwert-
einschätzungen" von Banken oder Immobilienmak-
lern sind dabei wegen der fehlenden Ermittlungstie-
fe nur von untergeordneter Qualität und regelmäßig
nicht geeignet, eine plausible Verkehrswerteinschät-
zung wiederzugeben.


